
17.01.2019
Drucksache 6/6664Thüringer LandTag

6. Wahlperiode

Druck: Thüringer Landtag, 29. Januar 2019

Antragsfrist für zweites Gemeindeneugliederungsgesetz 2019

Die Kleine Anfrage 3444 vom 7. November 2018 hat folgenden Wortlaut:

Nach Informationen des Fragestellers beabsichtigt die Landesregierung in den kommenden Monaten die 
Vorlage eines zweiten Gemeindeneugliederungsgesetzes für das Jahr 2019. Nach gegenwärtigem Kennt
nisstand konnten fusionswillige Gemeinden den entsprechenden Neugliederungsantrag bis zum 31. Ok
tober 2018 gegenüber dem zuständigen Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales einreichen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Anträge auf freiwillige Gemeindeneugliederungen liegen der Landesregierung im Hinblick auf 
das zweite Neugliederungsgesetz im Jahr 2019 bis dato vor und welche Gebietskörperschaften sind an 
den jeweiligen Anträgen beteiligt?

2. Welchen Rechtscharakter hat die am 31. Oktober 2018 endende Antragsfrist?

3. Finden seitens der Landesregierung Fusionsanträge Berücksichtigung, die nach dem 31. Oktober 2018 
eingereicht werden und falls ja, bis zu welchem Zeitpunkt werden entsprechende Anträge spätestens 
berücksichtigt?

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage namens der Lan desre
gierung mit Schreiben vom 15. Januar 2019 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Dem Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales liegen derzeit 17 Neugliederungsanträge von ins
gesamt 65 Gemeinden und Städten des Landes Thüringen vor. Die beteiligten Gebietskörperschaften sind 
in der beigefügten Anlage aufgelistet.

Zu 2. und 3.:
Bei der genannten Frist handelt es sich um keine Ausschlussfrist, sondern um einen Termin, der die Erar
beitung des Entwurfs für das Zweite Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Ge
meinden im Jahr 2019 (2. ThürGNGG 2019) in einem angemessenen zeitlichen Rahmen und eine Verab
schiedung des Gesetzentwurfs noch in dieser Legislaturperiode ermöglicht. Über diesen Sachverhalt wurden 
die Gemeinden und Städte des Landes Thüringen unter anderem mit einem Rundschreiben des Thüringer 
Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 20. September 2018 informiert. 

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Fiedler (CDU)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales
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Darüber hinaus wurden die Gemeinden und Städte darüber in Kenntnis gesetzt, dass bei Fusionsanträgen, 
die nach dem 31. Oktober 2018 eingereicht werden, ungewiss ist, ob die Anträge noch in diesem Verfah
ren berücksichtigt werden können.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales ist bestrebt, auch die auf dem Dienstweg einge
reichten Neugliederungsanträge in den Gesetzentwurf der Landesregierung für das Zweite Thüringer Ge
setz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 aufzunehmen, die nach dem 
genannten Termin gestellt wurden. Voraussetzungen hierfür sind insbesondere, dass die Ergänzung des 
Gesetzentwurfs in zeitlicher Hinsicht noch möglich ist, die Antragsunterlagen vollständig vorgelegt werden, 
Gründe des öffentlichen Wohls für die Aufnahme in den Gesetzentwurf überwiegen und die Landesregie
rung hierüber zumindest in ihrer zweiten Beratung des Gesetzentwurfs entscheiden kann. 

Maier 
Minister
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